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Die Bedeutung von Nicht-Lohnkosten 
für atypische Beschäftigung aus Sicht 
von Betrieben und Arbeitnehmern

Wie lassen sich atypische Beschäftigungsverhältnisse theoretisch erklären? Bei welchen 
Betrieben und Arbeitsplätzen und bei welchen Arbeitnehmern ist insbesondere mit  
befristeten Beschäftigungsverhältnissen oder Leiharbeit zu rechnen? Diese Fragen stehen 
im Mittelpunkt dieses Beitrags, der nicht nur die Nicht-Lohnkosten von Arbeitgebern, 
sondern auch die Such- und Mobilitätskosten von Arbeitnehmern in den Blickpunkt 
rückt. Damit lassen sich Hypothesen, die im Zusammenhang mit der zunehmenden  
Verbreitung von Befristung und Leiharbeit empirisch überprüft wurden, theoretisch  
begründen. Gleichzeitig wird deutlich, dass ein Teil dieser atypisch Beschäftigten mit 
häufigen Stellenwechseln und Phasen der Arbeitslosigkeit rechnen muss und damit  
wiederum mit hohen Such- und Mobilitätskosten. 

RENATE NEUBÄUMER

1.  Einleitung

Die mit der Deregulierung des Arbeitsmarkts einherge-
hende Zunahme atypischer Beschäftigungsverhältnisse 
lässt sich nicht nur mit niedrigeren Lohnkosten,1 sondern 
gleichermaßen mit niedrigeren Nicht-Lohnkosten von 
Betrieben und mit niedrigeren Such- und Mobilitätskosten 
von Arbeitnehmern erklären. Diese Zusammenhänge zwi-
schen dem umfassend abgegrenzten Begriff Nicht-Lohn-
kosten – oder „non-wage labor costs“ – und atypischer 
Beschäftigung stehen hier im Mittelpunkt und werden 
anhand von befristeten Beschäftigungsverhältnissen und 
Leiharbeit analysiert.

Nach einer kurzen Charakterisierung dieser beiden vom 
Normalarbeitsverhältnis abweichenden Beschäftigungsfor-
men im zweiten Abschnitt werden im dritten Abschnitt 
Nicht-Lohnkosten von Betrieben in Form von Einarbei-
tungs- und Weiterbildungskosten und von arbeitsmarktspe-
zifischen Transaktionskosten, wie Auswahl- und Kündi-
gungskosten, analysiert. Damit lassen sich verschiedene in 
der Literatur genannte Motive für atypische Beschäftigungs-
verhältnisse begründen. Im vierten Abschnitt werden die 
Such- und Mobilitätskosten von Arbeitnehmern untersucht, 
von denen abhängt, inwieweit sie befristete Beschäftigungs-
verhältnisse oder Leiharbeit akzeptieren (müssen). Der Bei-
trag schließt mit einer kurzen Zusammenfassung und 
Schlussfolgerungen.

2.  Befristete Beschäftigungsverhältnisse 
und Leiharbeit als Abweichungen 
vom Normalarbeitsverhältnis

In den letzten Dekaden hat das viel zitierte Normalarbeits-
verhältnis nach Mückenberger (1985, 2010) an Bedeutung 
verloren. Darunter wird ein sozialversicherungspflichtiges, 
abhängiges Beschäftigungsverhältnis verstanden, das unbe-
fristet und in Vollzeit ausgeübt wird, bei dem das Arbeits- und 
das Beschäftigungsverhältnis identisch sind und die Arbeits-
leistung im betrieblichen Sozialzusammenhang erbracht wird.

Demgegenüber sind befristete Beschäftigungsverhältnis-
se nicht auf Dauer angelegt, sondern enden nach Ablauf, 
ohne dass es einer gesonderten Kündigung bedarf (Ober-
meier et al. 2014). Nach dem Teilzeit- und Befristungsgesetz 
(TzBfG) sind befristete Beschäftigungsverhältnisse zum 
einen zulässig, wenn dafür ein sachlicher Grund vorliegt, 
insbesondere der betriebliche Bedarf an der Arbeitsleistung 
nur vorübergehend besteht, der Arbeitnehmer zur Vertre-
tung eines anderen Arbeitnehmers beschäftigt wird, die 
Befristung im Anschluss an eine Ausbildung oder ein Stu-

1 Lohnkosten im weiteren Sinne umfassen neben Löhnen 
und Gehältern auch gesetzliche, tarifvertraglich vereinbar-
te und freiwillige Sozialleistungen. 
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dium erfolgt, um den Übergang in eine Anschlussbeschäf-
tigung zu erleichtern, oder zur Erprobung dient.2 Zum an-
deren kann eine Befristung ohne sachlichen Grund für 
maximal zwei Jahre erfolgen; innerhalb dieses Zeitraums 
sind bis zu drei kürzere Befristungen zulässig. Ausnahme-
regelungen gibt es für ältere Arbeitnehmer.

Die Möglichkeit, Beschäftigungsverhältnisse ohne sach-
lichen Grund zu befristen, wurden 1985 mit dem Beschäf-
tigungsförderungsgesetz (BeschFG) eingeführt und seitdem 
mehrfach modifiziert. Sie wurde insbesondere 2003 im Zu-
sammenhang mit dem „Hartz I“-Gesetz weiter erleichtert. 
Die Folge war ein starker Anstieg von befristeten Beschäf-
tigungsverhältnissen.3 Im ersten Halbjahr 2012 waren 9,5 % 
aller sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhält-
nisse befristet (IAB 2013), und 44 % aller Neueinstellungen 
erfolgten mit befristeten Arbeitsverträgen.

Bei Leiharbeit fallen im Unterschied zum Normalarbeits-
verhältnis das Arbeits- und das Beschäftigungsverhältnis aus-
einander. Leiharbeitnehmer schließen ihren Arbeitsvertrag 
mit dem Verleihunternehmen, mit dem sie auch Arbeitslohn 
und Arbeitszeit vereinbaren und dem alle Arbeitgeberpflichten 
obliegen. Leiharbeiter werden (mit ihrer Zustimmung) beim 
Entleihbetrieb beschäftigt, der das Weisungsrecht erhält und 
die zu erbringende Arbeitsleistung definiert. 

Der gesetzliche Rahmen für Leiharbeit ist das Arbeit-
nehmerüberlassungsgesetz (AÜG). Es wurde zunächst 
mehrfach im Zusammenhang mit dem BeschFG reformiert, 
was eine erste Ausweitung von Leiharbeitsverhältnissen 
auslöste (Antoni/Jahn 2006). 2003 wurden aus dem AÜG 
– im Zuge der „Hartz-Reformen“ – die Beschränkung der 
Überlassungshöchstdauer sowie das Synchronisations- und 
das Wiedereinstellungsverbot gestrichen und dafür der 
Gleichbehandlungsgrundsatz („equal treatment“) einge-
führt, von dem allerdings durch Tarifvereinbarungen abge-

wichen werden kann. Als Folge hat sich die Zahl der Leih-
arbeitsverhältnisse seit 2003 etwa verdreifacht und erreicht 
inzwischen knapp 3 % aller Arbeitsverhältnisse (BA 2016).

3.  Die Sicht der Betriebe

3.1  Nicht-Lohnkosten von Betrieben  
und ihre Determinanten 

Warum entscheiden sich Betriebe für befristete Beschäfti-
gungsverhältnisse und Leiharbeit? Um diese Frage zu beant-
worten, legen wir den Transaktionskostenansatz nach Wil-
liamson zugrunde und gehen von (im Vergleich zum 
neoklassischen Modell) realistischeren Annahmen – oppor-
tunistisches Verhalten, begrenzte Rationalität, spezifische 
Ressourcennutzung und Unsicherheit – aus.4 Wir sehen den 
Betrieb damit nicht nur als „production function“, sondern 
als „governance structure“ und beziehen die Ausgestaltung 
des Organisations-, Informations- und Kommunikations-
systems in die Analyse ein. Damit verneinen wir die Vorstel-
lung, dass menschliche Arbeit „ein Produktionsfaktor wie 
jeder andere“ ist und rücken die Bedeutung von Einarbei-
tungs- und Weiterbildungskosten sowie von arbeitsmarktspe-
zifischen Transaktionskosten in den Blickpunkt (Über-
sicht 1).5

3.1.1  Kosten der Einarbeitung und der  
Fort- und Weiterbildung

Inwieweit dem Betrieb Einarbeitungskosten sowie Kosten 
der Fort- und Weiterbildung entstehen, hängt von den allge-
meinen Qualifikationsanforderungen der Arbeitsplätze, der 
Bedeutung betriebsspezifischen Humankapitals für den Be-
trieb sowie den Fähigkeiten und Fertigkeiten des neuen Mit-
arbeiters ab. Bei Tätigkeiten, die nur wenig allgemeines Hu-
mankapital erfordern, reicht meist eine kurze Einweisung, 

ÜBERSICHT 1 

Nicht-Lohnkosten von Betrieben

Qualifizierungskosten 

– Einarbeitungskosten
– Kosten der Fort- und Weiterbildung

Arbeitsmarktspezifische Transaktionskosten

Ex-ante-Transaktionskosten des Arbeitsverhältnisses
   – Suchkosten
   – Auswahlkosten

Ex-post-Transaktionskosten des Arbeitsverhältnisses
   – Kontrollkosten
   – Kosten durch unvollständige Vertragserfüllung
   –  „Mismatch“-Kosten (Kosten, die dadurch anfallen, dass 

die Kompetenzen des Mitarbeiters nicht mit den Anforde-
rungen des Arbeitsplatzes übereinstimmen)

   – Kündigungskosten, insbes. …
     … durch die Zahlung von Abfindungen
     … durch die Wiederbesetzung der Stellen

Quelle: Zusammenstellung der Autorin. 

2 Zu weiteren Gründen für eine Befristung vgl. § 14 TzBfG. 
Für eine Befristung mit sachlichem Grund gibt es keine 
zeitliche Höchstgrenze und keine Begrenzung der Anzahl 
von Verlängerungen. Solche sogenannten Kettenbefristun-
gen können allerdings missbräuchlich sein.

3 Zu den Veränderungen im Einzelnen vgl. den Beitrag von 
Seifert in diesem Heft.

4 Zum Bezugsrahmen der Transaktionskostenanalyse vgl. 
Williamson (1981, 1984 und 1985) sowie Bössmann (1981) 
und zum Transaktionskostenansatz im Unternehmenskon-
text Jost (2001).

5 Vgl. die sehr ähnlichen Ausführungen in Neubäumer 
(2006).
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und es erfolgt auch kaum Fort- und Weiterbildung. Erfordert 
ein Arbeitsplatz weitgehend nur allgemeines und berufsspezi-
fisches Humankapital, so kann der Betrieb durch die Einstel-
lung von Mitarbeitern mit entsprechendem Berufsabschluss 
und Berufserfahrung höhere Einarbeitungskosten vermeiden. 
Allerdings erwirbt der Mitarbeiter während seiner Arbeit, 
z. B. in Handwerksbetrieben oder im Bereich Freier Berufe, 
oft ein gewisses betriebsspezifisches Humankapital, vor allem 
Kenntnisse über Kunden und Lieferanten sowie spezielle Ar-
beitstechniken oder EDV-Programme, sodass seine Produk-
tivität bei längerer Betriebszugehörigkeit steigt.

Betriebsspezifischem Humankapital kommt insbesondere 
in Großbetrieben Bedeutung zu und schließt dann auch das 
Wissen über das Organisations- und Kommunikationssystem 
sowie Kenntnisse innerbetrieblicher Normen ein. Zudem ist 
es für Unternehmen relevant, die eine Hochqualitätsstrategie 
betreiben, d. h. über Produktvielfalt und -qualität, Kunden-
orientierung und Service sowie Innovationen konkurrieren 
(vgl. auch Nienhüser 2007). Eine hohe Betriebsspezifität geht 
meist mit vergleichsweise hohen Anforderungen an das all-
gemeine Humankapital der Mitarbeiter sowie betrieblichen 
Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen einher.

3.1.2  Arbeitsmarktspezifische  
Transaktionskosten

Am Arbeitsmarkt fallen Transaktionskosten oder „cost of 
using the price mechanism“6 zunächst ex ante bei der Suche 
und Auswahl der zukünftigen Mitarbeiter des Betriebs so-
wie durch die Vertragsaushandlung an. Hinzu kommen 
Ex-post-Transaktionskosten für Kontrollen, durch unvoll-
ständige Vertragserfüllung, d. h. durch eine unzureichende 
Arbeitsleistung, sowie durch ein „Mismatch“ zwischen den 
Fähigkeiten und Fertigkeiten eines Mitarbeiters und den 
Anforderungen seines Arbeitsplatzes; schließlich fallen 
Kündigungskosten an, wenn sich der Betrieb von seinem 
Arbeitnehmer trennt. Dabei können Ex-ante- und 
Ex-post-Transaktionskosten nicht unabhängig voneinander 
gesehen werden. Denn nur durch die Auswahl von moti-
vierten und für den Arbeitsplatz geeigneten Mitarbeitern 
lassen sich im Nachhinein hohe Kosten durch unzureichen-
de Arbeitsleistungen, „Mismatch“ und Kündigungen ver-
meiden. Zudem legen hohe Einarbeitungs- und Weiterbil-
dungskosten eine sorgfältige Auswahl und damit hohe 
Ex-ante-Transaktionskosten nahe.

Den Betrieben entstehen Suchkosten, wenn sie z. B. An-
zeigen aufgeben oder die Arbeitsagentur oder Personalver-
mittler einschalten, um ausreichend viele geeignete Bewer-
bungen für zu besetzende Stellen zu erhalten. Diese 
Suchkosten hängen neben der Arbeitsmarktlage und den 
an die Bewerber gestellten Anforderungen von der Bekannt-
heit und dem Ruf des Unternehmens als Arbeitgeber ab. 

Die Kosten, die ein Betrieb für die Auswahl von Mitarbei-
tern in Kauf nimmt, werden vor allem von anderen 
Nicht-Lohnkosten der Stelle und – damit eng verknüpft – von 
der erwarteten Dauer des Beschäftigungsverhältnisses beein-

flusst. So zahlen sich hohe Einarbeitungs- und Weiterbil-
dungskosten nur bei längerfristiger Beschäftigung aus, bei 
der wiederum eine sorgfältige Auswahl sinnvoll ist. Das gilt 
gleichermaßen, wenn sich hohe Ex-post-Transaktionskosten 
für Kontrollen und/oder durch unzureichende Arbeitsleis-
tungen nur bei motivierten Mitarbeitern vermeiden lassen. 
Des Weiteren führen Arbeitsplätze mit hohen und sehr spe-
ziellen Qualifikationsanforderungen zu hohen Auswahlkos-
ten, weil die Unternehmen einen großen Aufwand betreiben, 
um ein „Mismatch“ zwischen den Fähigkeiten eines Mitar-
beiters und den Anforderungen seines Arbeitsplatzes zu ver-
meiden (Boockmann/Hagen 2005). Schließlich sind die Aus-
wahlkosten besonders hoch, wenn nur wenige Informationen 
über die Bewerberinnen und Bewerber (z. B. Arbeitszeugnis-
se, bisherige Erwerbskarriere, Berufsausbildung im selben 
Betrieb) vorliegen; dies gilt insbesondere bei Berufseinsteigern 
und -wiedereinsteigern sowie bei längere Zeit Arbeitslosen.

Kontrollkosten und Kosten durch eine unvollständige Ver-
tragserfüllung hängen direkt voneinander ab und lassen sich 
daher nur gemeinsam analysieren. Diese Kosten sind niedrig, 
wenn sich die Arbeitsleistung leicht kontrollieren und zurech-
nen lässt, was bei vielen unqualifizierten Tätigkeiten der Fall 
ist. Mit nicht so hohen Kosten ist zudem bei qualifizierten 
Tätigkeiten in Kleinbetrieben, z. B. im Bereich des Handwerks 
und der Freien Berufe, zu rechnen, weil dort die Arbeitstei-
lung wenig ausgeprägt ist und der Meister oder Eigentümer 
meist selbst mitarbeitet. Dagegen sind die Kosten für Kon-
trollen in Großbetrieben mit unübersichtlicher Leistungser-
stellung und zum Teil unbestimmten Arbeitsaufgaben in der 
Regel hoch. Zudem ist bei einer hohen Kapitalintensität und 
einer „Hochqualitätsstrategie“ der Mindererlös durch unzu-
reichende Arbeitsleistungen besonders hoch. Schließlich 
stellen in solchen Großbetrieben die Arbeitsplätze oft spezi-
elle Anforderungen, die häufiger nicht mit den Kompetenzen 
der Mitarbeiter übereinstimmen, sodass mit höheren „Mis-
match“-Kosten zu rechnen ist.

Kündigungskosten entstehen den Betrieben zunächst 
aufgrund des gesetzlichen Kündigungsschutzes, der bei vie-
len Kündigungen zur Zahlung von Abfindungen führt. Da-
bei haben in der Praxis betriebsbedingte Kündigungen die 
größte Bedeutung. Sie setzen voraus, dass dringende be-
triebliche Erfordernisse einer Weiterbeschäftigung des Ar-
beitnehmers entgegenstehen, beispielsweise ein Arbeits-
mangel durch das Ausbleiben von Aufträgen oder eine 
Stilllegung des Betriebs. 

Die Höhe von Abfindungen hängt vor allem vom Gehalt 
des Mitarbeiters, seiner Beschäftigungsdauer und der Art 
der Kündigung ab (Neubäumer 2006, 2007). So kann ein 
Betrieb seinem Arbeitnehmer bei betriebsbedingter Kündi-

6 Coase (1993 [1937]) war zu dem Ergebnis gekommen, dass 
unter realitätsnäheren Annahmen als denen der Allgemei-
nen Gleichgewichtstheorie die Koordination durch Märkte 
nicht kostenlos erfolgt. Die dadurch entstehenden Kosten 
hatte Arrow (1969) als Transaktionskosten bezeichnet.
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gung einen Abfindungsanspruch einräumen, um eine Kün-
digungsschutzklage zu vermeiden. Für diesen Fall sieht § 1a 
KSchG eine Abfindung in Höhe von einem halben Monats-
gehalt pro Jahr der Betriebszugehörigkeit vor. Auch die meis-
ten Kündigungsschutzprozesse enden mit der Aufhebung des 
Arbeitsverhältnisses und der Zahlung einer Abfindung in der 
gleichen Größenordnung (Mues et al. 2005, S. 642). Dagegen 
muss ein Betrieb im Fall einer Betriebsänderung oft einen 
Sozialplan aufstellen, bei dem Abfindungen dazu dienen, den 
Arbeitnehmern die bei einer Entlassung notwendige Umstel-
lung zu erleichtern, und deshalb relativ hoch ausfallen. Sie 
betragen im Durchschnitt etwa ein Monatsgehalt pro Jahr 
der Betriebszugehörigkeit (Kittner et al. 2014). Schließlich 
bieten insbesondere Großbetriebe bestimmter Branchen (z. B. 
Automobilbranche, Banken und Versicherungen) ihren Be-
schäftigten Auflösungsverträge mit sehr hohen Abfindungen 
an, um so einen notwendigen Beschäftigungsabbau möglichst 
ohne betriebsbedingte Kündigungen zu erreichen. Als Grün-
de dafür lassen sich ihr Ruf als Arbeitgeber, der Erhalt von 
guten Arbeitsbeziehungen sowie Beschäftigungsgarantien 
anführen. Die dabei gezahlten Abfindungen liegen in der 
Regel erheblich höher als die, die sich aus dem gesetzlichen 
Kündigungsschutz ergeben. So waren einer empirischen Un-
tersuchung zufolge die Abfindungen in Unternehmen mit 
mehr als 2.000 Beschäftigten etwa viermal so hoch wie in 
Unternehmen mit bis zu fünf Beschäftigten (Grund 2003). 
Zudem zahlten große Unternehmen (mit 500 und mehr Be-
schäftigten) bei einem weit höheren Anteil von Kündigungen 
Abfindungen; ihre Abfindungsquote betrug 38 % im Vergleich 
zu 3 % bei kleinen Unternehmen (mit zwei bis neun Beschäf-
tigten) (Schott 2011).

Des Weiteren hat eine Kündigung zur Folge, dass bei 
einer Wiederbesetzung der Stelle erneut Kosten für Ein-
arbeitung und Fort- und Weiterbildung anfallen. Ihre Höhe 
hängt von den Qualifikationsanforderungen des Arbeits-
platzes ab, wobei betriebsspezifisches Humankapital wieder 
besondere Bedeutung hat. Hinzu kommen Kosten für die 
Auswahl neuer Mitarbeiter, die besonders hoch ausfallen, 
wenn die Betriebe mit hohen Ex-post-Transaktionskosten 
für Kontrollen sowie durch unzureichende Arbeitsleistungen 
und „Mismatch“ rechnen. Solche Kündigungskosten durch 
Wiedereinstellungen, die bei der Argumentation mit Kündi-
gungskosten oft nicht berücksichtigt werden, fallen aller-
dings nur an, wenn der Arbeitskräftebedarf nur vorüber-
gehend, insbesondere durch einen konjunkturellen 
Nachfragemangel, zurückgeht, und nicht, wenn Arbeitsplät-
ze als Folge des Strukturwandels dauerhaft wegfallen.

3.2  Motive für befristete Beschäftigungs- 
verhältnisse und Leiharbeit vor dem  
Hintergrund von Nicht-Arbeitskosten

Aus Sicht der Betriebe sprechen folgende Motive für atypi-
sche Beschäftigungsverhältnisse: 
–  die Verlängerung der Probezeit, 
–  die Schaffung eines Flexibilitätspuffers,

–  die Vertretung anderer Arbeitnehmer und die Deckung 
eines vorübergehenden Bedarfs an Arbeitsleistung und

–  die Senkung der Lohnkosten.
Die beiden ersten Motive lassen sich vor dem Hintergrund 
unserer Analyse der Nicht-Arbeitskosten genauer begrün-
den. Dies steht hier im Mittelpunkt, denn daraus lassen sich 
Hypothesen ableiten, bei welchen Betrieben und Arbeits-
plätzen sowie bei welchen Arbeitnehmern vor allem mit 
befristeten Beschäftigungsverhältnissen und Leiharbeit zu 
rechnen ist. Das dritte Motiv zeigt, wofür atypische Beschäf-
tigungsverhältnisse ursprünglich eingesetzt werden sollten, 
bevor damit ab 1985 bzw. 2003 eine Flexibilisierung des 
Arbeitsmarkts intendiert wurde.7 Schließlich werden atypi-
sche Beschäftigungsverhältnisse von den Betrieben oft ein-
gesetzt, um niedrigere Löhne und weniger tariflich verein-
barte sowie freiwillige Sozialleistungen zu zahlen.8 

3.2.1  Atypische Beschäftigung als  
verlängerte Probezeit 

Betriebe setzen Leiharbeitsverhältnisse und insbesondere 
befristete Beschäftigungsverhältnisse zum „Screening on 
the job“ ein (Schmelzer et al. 2015; Schlese 2014; Portugal/
Varejão 2009; Evers 2012). Erst am Arbeitsplatz wird über-
prüft, ob Mitarbeiter ausreichend motiviert sind und über 
die für die Stelle notwendigen Kenntnisse und Fähigkeiten 
verfügen; andernfalls werden sie nicht übernommen. Des-
halb ist keine so sorgfältige Auswahl erforderlich, und die 
Auswahlkosten sind entsprechend niedriger. Dies ist insbe-
sondere bei Betrieben und Arbeitsplätzen wichtig, bei denen 
andernfalls hohe Ex-post-Transaktionskosten für Kontrol-
len, durch unzureichende Arbeitsleistungen und durch 
„Mismatch“ zwischen Arbeitnehmer und Stelle entstehen 
würden und bei denen mit einer langen Beschäftigungsdau-
er zu rechnen ist. 

Entsprechend kommt folgenden Merkmalen Bedeutung 
für den Einsatz atypischer Beschäftigungsverhältnisse als 
„Screening device“ und zum Überprüfen der „Matching“-Qua-
lität zu (Nagypal 2002; Boockmann/Hagen 2005): 
–  der Größe und Wettbewerbsfähigkeit des einstellenden 

Betriebs,
–  den Qualifikationsanforderungen des Arbeitsplatzes und
–  den Informationen, die über den potenziellen Mitarbeiter 

vorliegen. 
In größeren und mittleren Produktions- und Dienstleistungs-
betrieben mit komplexen Produktionszusammenhängen 

7 Allerdings war schon vor 1985 auch eine Befristung zur  
Erprobung von Arbeitnehmern möglich.

8 Zum Zusammenhang zwischen atypischen Beschäfti-
gungsverhältnissen und der Höhe der Löhne bzw. Arbeits-
kosten vgl. u. a. BA (2016); Disser (2014); Keller/Seifert 
(2013); Jahn (2011); Brehmer/Seifert (2008); Neubäumer/
Tretter (2008); Boockmann/Hagen (2005) sowie Nienhüser/
Baumhus (2002).
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lässt sich der Leistungsbeitrag einzelner Mitarbeiter oft nur 
schwer messen und kontrollieren. Dies gilt insbesondere für 
Arbeitsplätze mit hohen Qualifikationsanforderungen, die ein 
Studium oder eine andere anspruchsvolle Berufsausbildung 
erfordern. Hier sind die Arbeitsinhalte unbestimmt, und das 
Ausfüllen des Arbeitsplatzes erfordert die Eigeninitiative des 
Mitarbeiters. Zudem sind die Anforderungen an die sozialen 
und fachlichen Kompetenzen oft sehr speziell, sodass die Ge-
fahr eines „Mismatch“ zwischen Arbeitnehmer und Arbeits-
platz besteht. Die Arbeitsaufgaben erfordern neben allgemei-
nem auch betriebsspezifisches Humankapital, sodass 
Betriebe und ihre Mitarbeiter beide ein Interesse an einer 
langfristigen Beschäftigung haben und es zu dauerhaften Ar-
beitsverhältnissen kommt. Insbesondere bei solchen Arbeits-
plätzen werden die Betriebe befristete Verträge als verlänger-
te Probezeit und zum Feststellen der „Matching“-Qualität 
abschließen. Bei Arbeitsplätzen, die eine duale Berufsausbil-
dung erfordern, werden größere Betriebe nur dann eine Be-
fristung zur Erprobung vereinbaren, um dauerhafte Arbeits-
plätze zu besetzen, wenn sie die Mitarbeiter nicht selbst 
ausgebildet haben, sondern Ausbildungsabsolventen anderer 
Betriebe einstellen. 

Dagegen lässt sich in kleineren Betrieben im Bereich 
des Handwerks und der Freien Berufe die Leistung besser 
kontrollieren, weil die Arbeitsteilung niedrig ist und der 
Meister oder Eigentümer oft selbst mitarbeitet. Dort spielt 
auch betriebsspezifisches Wissen keine große Rolle. Deshalb 
dürften befristete Verträge hier selten mit dem Motiv einer 
Verlängerung der Probezeit abgeschlossen werden. 

Schließlich sind bei Arbeitsplätzen, die keine Berufsaus-
bildung erfordern, die Auswahlkosten niedrig, sodass befris-
tete Beschäftigung und Leiharbeit in der Regel nicht zur Er-
probung, sondern aus anderen Gründen eingesetzt werden. 

Ein weiterer Grund für den Abschluss atypischer Be-
schäftigungsverhältnisse kann sein, dass den Betrieben zu 
wenige Informationen über den potenziellen Mitarbeiter 
vorliegen. Dies gilt insbesondere für Berufseinsteiger oder 
-wiedereinsteiger, bei denen keine (neueren) Arbeitszeug-
nisse verfügbar sind und bei denen es nicht möglich ist, 
Schlüsse aus der bisherigen Erwerbskarriere zu ziehen. Zu-
dem wissen die Betriebe bei schon längere Zeit Arbeitslosen 
nicht, ob die Arbeitslosigkeit durch die Person des Arbeit-
nehmers verursacht war oder nicht. 

Insgesamt führt unsere Analyse der Determinanten von 
Auswahlkosten und damit verknüpften Kosten für Kon-
trollen, unzureichende Arbeitsleistungen und „Mismatch“ 
zu folgenden Hypothesen: 

Betriebe werden eher auf Leiharbeitnehmer zurückgrei-
fen und vor allem befristete Arbeitsverträge zur Verlänge-
rung der Probezeit abschließen, 
–  wenn es sich um Großbetriebe oder größere Mittelbetrie-

be mit komplexen Leistungserstellungsprozessen, zum 
Teil unbestimmten Arbeitsaufgaben und hoher Betriebs-
spezifität handelt; 

–  wenn die Betriebe dauerhafte Arbeitsplätze mit hohen 
Qualifikationsanforderungen, die ein Studium oder eine 

anspruchsvolle Berufsausbildung voraussetzen, besetzen 
möchten;

–  wenn sie Berufseinsteiger oder -wiedereinsteiger oder 
längere Zeit Arbeitslose einstellen möchten.

Um die Gültigkeit dieser Hypothese zu testen, reicht der 
Befund nicht aus, dass Leiharbeit und insbesondere Befris-
tungen bei diesen Betrieben und Arbeitnehmergruppen 
besonders häufig auftreten (denn dafür könnten auch an-
dere als die genannten Gründe maßgeblich sein). Zusätzlich 
muss ein hoher Anteil der atypischen Beschäftigungsver-
hältnisse in ein Normalarbeitsverhältnis im selben Betrieb 
einmünden, d. h., die Übernahmequote der Betriebe muss 
bei diesen Beschäftigungsverhältnissen hoch sein. Für eine 
Übernahmeabsicht spricht zudem, wenn die Betriebe be-
fristet Beschäftigte in gleichem Maße an Weiterbildungs-
maßnahmen beteiligen wie dauerhaft Beschäftigte.9 

3.2.2  Atypische Beschäftigung als  
„Flexibilitätspuffer“

Betriebe beschäftigen einen Teil ihrer Mitarbeiter mit befris-
teten oder Leiharbeitsverträgen, um einen „Flexibilitätspuf-
fer“ zu haben (Schlese 2014; Holst et al. 2010; Boockmann/
Hagen 2005). Sie können so bei starken Nachfrageschwan-
kungen und/oder einem dauerhaften Rückgang ihrer Nach-
frage ihre Belegschaft verkleinern, ohne dass ihnen hohe 
Kündigungskosten entstehen.

Besonders hohe Kündigungskosten in Form von Abfin-
dungen und von – in der Literatur vernachlässigten – Wie-
dereinstellungskosten entstehen größeren Mittelbetrieben 
und Großbetrieben allerdings für andere Arbeitsplätze als 
die von atypisch Beschäftigten. So führen in Mittel- und 
Großbetrieben Kündigungen bei qualifizierten Arbeitsplät-
zen, für die viel allgemeines und betriebsspezifisches Hu-
mankapital erforderlich ist und auf denen die Mitarbeiter 
oft sehr lange beschäftigt sind, zu sehr hohen Abfindungs-
zahlungen. Die Gründe dafür sind hohe (Effizienz-)Löhne, 
lange Beschäftigungsdauern und Abfindungen, die weit über 
dem üblichen Satz von einem halben Monatsgehalt pro Jahr 
der Betriebszugehörigkeit liegen. Hinzu kommt der hohe 
Anteil von Kündigungsfällen, in denen Abfindungen gezahlt 
werden. Des Weiteren hat eine Kündigung zur Folge, dass 
bei der Wiederbesetzung der Stelle erneut hohe Kosten für 
die Auswahl der Mitarbeiter sowie für ihre Einarbeitung 
und Weiterbildung entstehen.

Deshalb ist davon auszugehen, dass viele solcher Groß- 
und Mittelbetriebe zusätzlich Arbeitsplätze haben, die we-
nig(er) qualifizierte Arbeitnehmer erfordern, bei denen sich 
die Arbeitsleistung relativ leicht kontrollieren lässt und die 
Auswahlkosten entsprechend niedrig sind. 10 Diese Arbeits-
plätze werden im ‚Normalfall‘ mit atypisch Beschäftigten 

9 Autor (2001) führt Weiterbildung zudem als Möglichkeit 
an, um während der Befristung die Lernbereitschaft und 
-fähigkeit der Mitarbeiter zu testen.
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besetzt; nur bei einem starken Nachfragerückgang werden 
dort die qualifizierten Mitarbeiter der Kernbelegschaft (mit) 
eingesetzt. Für die befristet Beschäftigten und die Leihar-
beitnehmer bedeutet das, dass ihre Übernahme nicht beab-
sichtigt ist. Sie werden nur dann übernommen, wenn der 
Betrieb z. B. aufgrund einer konjunkturbedingt steigenden 
Nachfrage oder bei starkem Wachstum seine Belegschaft 
ausweitet. Entsprechend werden atypisch Beschäftigte oft 
für Anlern- und Helfertätigkeiten eingesetzt, obwohl viele 
von ihnen über eine Berufsausbildung verfügen (Weinkopf/
Waselow 2008), und sie werden kaum an Weiterbildungs-
maßnahmen beteiligt.

Dagegen sind bei kleineren Betrieben, bei denen vor 
allem allgemeines und berufsfachliches Humankapital Be-
deutung hat und die Fluktuation meist hoch ist, Kündi-
gungs- und Einarbeitungskosten niedrig,11 sodass sie selten 
Befristung und Leiharbeit als „Flexibilitätspuffer“ einsetzen.

Insgesamt führt unsere Analyse von Kündigungskosten 
zu nachfolgenden Hypothesen: Betriebe werden umso eher 
auf Leiharbeitnehmer und befristete Arbeitsverträge zu-
rückgreifen,
–  wenn es sich um Groß- oder Mittelbetriebe mit komple-

xen Leistungserstellungsprozessen und hoher Betriebs-
spezifität handelt;

–  wenn sie eine Kernbelegschaft in Form vieler qualifizier-
ter Arbeitnehmer mit langer Beschäftigungsdauer haben, 
denen sie hohe (Effizienz-)Löhne zahlen;

–  wenn sie mit ihren Beschäftigten einen Verzicht auf be-
triebsbedingte Kündigungen vereinbart haben;

–  wenn sie über viele Arbeitsplätze mit hohen Einarbei-
tungs- und Weiterbildungskosten verfügen;

–  wenn sie auf der anderen Seite Arbeitsplätze mit niedrigen 
Qualifikationsanforderungen und niedrigen Einarbei-
tungskosten haben.

Dass atypische Beschäftigungsverhältnisse als „Flexibilitäts-
puffer“ eingesetzt werden und damit zur Vermeidung von 
hohen Abfindungen und Wiederbeschäftigungskosten, lässt 
sich an niedrigen Übernahmequoten ablesen (und oft auch 
an fehlenden Weiterbildungsmaßnahmen für diese Beschäf-
tigtengruppen). 

Um zwischen beiden Motiven für atypische Beschäfti-
gung – „screening on the job“ und „Flexibilitätspuffer“ – 
unterscheiden zu können, müssen somit in empirischen 
Untersuchungen die Übernahmequoten einbezogen werden 
(Portugal/Varejão 2009). Denn unsere theoretische Analy-
se zeigt, dass insbesondere Großbetriebe und größere Mit-
telbetriebe auf atypische Beschäftigungsformen zurückgrei-
fen und dabei beide Motive zum Tragen kommen. Allerdings 
spielen dabei die Qualifikationsanforderungen der Arbeits-
plätze eine wesentliche Rolle: Bei der befristeten Besetzung 
von Stellen mit qualifizierten Tätigkeiten und unbestimm-
ten Arbeitsaufgaben – und wenn nur unzureichende Infor-
mationen über die Bewerber vorliegen – geht es insbeson-
dere um die Vermeidung von hohen Auswahlkosten bzw. 
von hohen Kosten durch unzureichende Arbeitsleistungen 
und durch „Mismatch“. Dagegen werden Stellen mit gerin-

gen Qualifikationsanforderungen mit Leiharbeitern oder 
befristet Beschäftigten besetzt, um über einen „Flexibilitäts-
puffer“ zu verfügen und so hohe Abfindungen und hohe 
Wiederbesetzungskosten bei der Kernbelegschaft zu ver-
meiden.

4.  Die Sicht der Arbeitnehmer

Arbeitnehmer ziehen ein Normalarbeitsverhältnis einer 
atypischen Beschäftigung vor, insbesondere weil es ihnen 
mehr Beschäftigungssicherheit bietet. Bei der Entscheidung, 
ob sie dennoch ein befristetes Beschäftigungsverhältnis oder 
eine Leiharbeitsstelle akzeptieren (müssen), spielen mit 
Such- und Mobilitätskosten weitere Nicht-Lohnkosten eine 
Rolle. Zudem werden Arbeitnehmer auch eine atypische 
Beschäftigung annehmen, wenn sie davon den Zutritt zu 
einem attraktiven Arbeitsplatz erwarten.12

4.1  Suchkosten 

4.1.1  Verschiedene Suchkosten

Durch die Suche nach einem Arbeitsplatz entstehen Arbeit-
nehmern direkte Suchkosten in Form von entgangenem 
Einkommen sowie von Nachteilen durch den Verlust von 
Humankapital. Diese Suchkosten können durch die Annah-
me einer befristeten Beschäftigung oder einer Leiharbeits-
stelle vermindert werden. 

Direkte Suchkosten entstehen durch die Beschaffung 
von Informationen über geeignete Stellen und für Bewer-
bungen. Sie haben für die Annahme einer atypischen Be-
schäftigung kaum Bedeutung, denn sie können allenfalls 
dadurch vermindert werden, dass der Arbeitnehmer im 
Entleih- bzw. Beschäftigungsbetrieb Informationen über 
freie Stellen erhält und sich dort ohne großen Aufwand 
bewerben kann. 

10 Von einer solchen innerbetrieblichen Segmentation ging 
bereits Sengenberger (1987) aus.

11 Das Kündigungsschutzgesetz findet in Kleinstbetrieben 
(mit bis zu zehn Beschäftigten) keine Anwendung.

12 Welche Arbeitsplätze für Arbeitnehmer erreichbar sind und 
damit, welche Stellen für sie attraktiv sind, hängt in star-
kem Maße von ihrem Bildungs- und Ausbildungsab-
schluss und ihrer bisherigen Erwerbskarriere ab. So erhof-
fen sich z. B. Berufsanfänger nach einem Studium, durch 
einen befristeten Vertrag den Eintritt in den internen Ar-
beitsmarkt eines Großbetriebs zu erreichen, während sich 
Arbeitnehmer ohne Berufsausbildung von der Annahme 
einer atypischen Beschäftigung den Übergang in ein Nor-
malarbeitsverhältnis erhoffen.
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Durch die Suche nach einem attraktiven Normalarbeits-
verhältnis entgeht dem Arbeitnehmer Einkommen, dessen 
Höhe von der Dauer seiner Suche, seinem andernfalls er-
zielbaren Einkommen und den ihm zufließenden Transfer-
zahlungen abhängt.13 Entsprechend wird er umso eher eine 
befristete Stelle oder eine Stelle als Leiharbeiter annehmen, 
je weniger das Einkommen dort unter dem eines vergleich-
baren Normalarbeitsverhältnisses liegt und je geringer die 
Transferzahlungen sind, die er erhält. 

Des Weiteren führt die Nichtteilnahme am Arbeitspro-
zess zum Verlust von Humankapital, weil früher während 
der Ausbildung und/oder „on the job“ erworbene Kennt-
nisse und Fertigkeiten nicht angewandt werden können. 
Zudem ist der Arbeitnehmer vom Kennenlernen neuer 
Verfahren und Methoden am Arbeitsplatz ausgeschlossen 
und kann auch seine Arbeitsbereitschaft und -fähigkeit nicht 
unter Beweis stellen. 

4.1.2  Unterschiedliche Anreize zur Annahme 
einer atypische Beschäftigung

Für Arbeitnehmer, die von einem Normalarbeitsverhältnis 
aus nach einer neuen Stelle suchen, ist der Anreiz sehr ge-
ring, eine atypische Beschäftigung anzunehmen. Denn die-
sen Beschäftigten entstehen keine Suchkosten in Form von 
entgangenem Einkommen oder dem Verlust von Human-
kapital. Entsprechend dürften sie nicht in ein Leiharbeits-
verhältnis wechseln und eine befristete Stelle nur annehmen, 
wenn sie davon den Zugang zu einem hinsichtlich Einkom-
men, Arbeitsaufgaben und Aufstiegsmöglichkeiten attrak-
tiveren Arbeitsplatz erwarten. Dies dürfte allerdings nur bei 
einer Befristung zum „screening on the job“ der Fall sein, 
d. h. wenn die Arbeitnehmer mit einer Übernahme rechnen 
können.

Bei Arbeitslosen spielen die Dauer der bisherigen Ar-
beitslosigkeit und damit der Anspruch auf Arbeitslosen-
geld I sowie die Bezahlung bei dem atypischen Beschäfti-
gungsverhältnis eine Rolle. So lohnt es für einen vorher 
dauerhaft Beschäftigten nicht, ein atypisches Arbeitsver-
hältnis anzunehmen, wenn er dort ein niedrigeres Ein-
kommen erzielt. Dann geht er zudem das Risiko ein, dass 
bei erneuter Arbeitslosigkeit sein Arbeitslosengeld sinkt. 
Er wird allerdings eine atypische Stelle mit ähnlichen Kon-
ditionen wie bei seinem ehemaligen Arbeitsplatz anneh-
men, zumal er damit einen Verlust an Humankapital ver-
meiden kann. Dagegen zahlt sich für längere Zeit oder 
erneut Arbeitslose, die keinen Anspruch auf Arbeitslosen-
geld I mehr haben und Arbeitslosengeld II beziehen, ein 
atypisches Beschäftigungsverhältnis fast immer aus. Dies 
gilt insbesondere für Arbeitnehmer mit einer abgeschlos-
senen Berufsausbildung oder einem Hochschulabschluss, 
die auch bei atypischer Beschäftigung deutlich höhere Ein-
kommen als Arbeitslosengeld II erzielen. Zudem bieten 
atypische Beschäftigungsverhältnisse längere Zeit Arbeits-
losen die Chance, ihre Arbeitsbereitschaft und -fähigkeit 
zu belegen. 

Schließlich haben Berufseinsteiger und -wiedereinstei-
ger – mit Ausnahme von Absolventen einer dualen Berufs-
ausbildung14 – keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld I und 
oft auch keinen Anspruch auf Hilfe zum Lebensunterhalt. 
Denn wenn sie unverheiratet mit ihren Eltern in einer Be-
darfsgemeinschaft leben, wird deren Einkommen und Ver-
mögen einbezogen; dies gilt gleichermaßen, wenn sie mit 
einer Partnerin oder einem Partner zusammenleben. Ent-
sprechend sind ihre Opportunitätskosten der Suche hoch, 
sodass atypische Beschäftigungsverhältnisse für Berufsein-
steiger und -wiedereinsteiger attraktiv sind. Hinzu kommt, 
dass insbesondere das Humankapital von Hochschulabsol-
venten an Wert verliert, wenn es nicht angewandt und mit 
praktischen Erfahrungen kombiniert werden kann, und 
Berufswiedereinsteiger erhalten nach längeren Phasen der 
Nichterwerbstätigkeit oft nur dauerhafte Stellen, wenn sie 
zuvor ihre Leistungsbereitschaft und -fähigkeit „on the job“ 
bewiesen haben.

Insgesamt führt unsere Analyse von Suchkosten von 
Arbeitnehmern zu nachfolgenden Hypothesen: Arbeitneh-
mer werden eher bereit sein, eine atypische Beschäftigung 
anzunehmen, 
–  wenn sie längere Zeit arbeitslos sind und/oder keinen 

Anspruch auf Arbeitslosengeld I haben;
–  wenn sie Berufseinsteiger oder -wiedereinsteiger sind und 

keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld I und oft auch kei-
nen Anspruch auf Arbeitslosegeld II haben;

–  wenn sie eine hohe Qualifikation haben und damit auch 
bei atypischer Beschäftigung deutlich höhere Einkommen 
als Hilfe zum Lebensunterhalt erhalten;

–  wenn sie insbesondere nach einem Hochschulabschluss 
befürchten müssen, dass ihr Humankapital ohne prakti-
sche Anwendung an Wert verliert;

–  wenn sie nach einer längeren Phase der Nichterwerbstä-
tigkeit ihre Leistungsbereitschaft und -fähigkeit „on the 
job“ belegen möchten. 

4.2  Mobilitätskosten

Als Mobilitätskosten bezeichnen wir alle Kosten, die einem 
Arbeitnehmer durch einen (oder mehrere) Stellenwechsel 
entstehen. 

Sie umfassen Mobilitätskosten im engeren Sinne, das 
sind Kosten, die dadurch entstehen, dass der neue Arbeits-
platz an einem anderen Ort liegt. Das kann einen Umzug 

13 Zum klassischen Suchmodell vgl. Mortensen (1970) und zu 
Weiterentwicklungen der Suchtheorie Mortensen/Pissari-
des (1999).

14 Das Arbeitslosengeld I von Absolventen einer dualen Be-
rufsausbildung richtet sich nach ihrer durchschnittlichen 
Ausbildungsvergütung im letzten Ausbildungsjahr oder – 
falls dieses höher ist – nach der Hälfte des tarifliches Ar-
beitsentgelts, das sie bei einer Übernahme in ein Beschäf-
tigungsverhältnis erzielt hätten.
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erfordern, mit dem nicht nur finanzielle Belastungen durch die Suche und 
Einrichtung einer neuen Wohnung und den Umzug selbst verbunden sind, 
sondern auch die Aufgabe sozialer Beziehungen und des vertrauten Wohn- 
umfeldes. Eine neue Stelle kann auch „Wochenendpendeln“ oder weitere 
Anfahrten bedeuten und damit ebenfalls mit höheren Kosten, mehr Zeit-
aufwand und weniger sozialen Kontakten am Wohnort verbunden sein. 

Zum anderen verstehen wir unter Mobilitätskosten im weiteren Sinne 
den Umstand, dass Arbeitnehmern bei häufigen Stellenwechseln Vorteile 
entgehen, die mit längerfristigen Beschäftigungsverhältnissen verbunden 
sind. Sie erwerben weniger Humankapital „on the job“ und durch Weiter-
bildungsmaßnahmen und haben nahezu keine Aufstiegsmöglichkeiten. 
Zudem profitieren sie nicht von Senioritätsentlohnung und erzielen damit 
auf Dauer niedrigere Einkommen, und schließlich erhalten sie keine Ab-
findungen bei betriebsbedingten Kündigungen. 

Inwieweit sind mit der Annahme atypischer Beschäftigungsverhältnis-
se für Arbeitnehmer zusätzliche Mobilitätskosten verbunden? Dies ist eng 
mit den Motiven der Betriebe für atypische Beschäftigung verknüpft. 

Erfolgt eine befristete Beschäftigung zum „screening on the job“ und 
mündet in ein Normalarbeitsverhältnis ein, so entstehen dem Arbeitnehmer 
nur vorübergehend zusätzliche Mobilitätskosten, denn solange eine Ent-
fristung unsicher ist, wird er nicht umziehen. Allerdings kann ihm eine 
befristete Stelle auch den Zugang zu einem attraktiveren Arbeitsplatz mit 
höherem Einkommen und mehr Aufstiegsmöglichkeiten eröffnen. 

Dient dagegen eine befristete Einstellung oder die Beschäftigung eines 
Leiharbeiters als „Flexibilitätspuffer“, so bedeutet das für die Arbeitnehmer 
Mobilitätskosten im weiteren Sinne, weil sie meist nicht übernommen 
werden und ihnen damit verschiedene mit dauerhaften Beschäftigungsver-
hältnissen verbundene Vorteile – z. B. auf längere Sicht höhere Einkommen 
und mehr Beschäftigungssicherheit – entgehen.

5.  Zusammenfassung und Schlussfolgerungen

Der Beitrag zeigt, dass sich viele der in der Literatur aufgestellten und empi-
risch überprüften Hypothesen zum Zusammenhang zwischen der Verbrei-
tung von Befristungen und Leiharbeit und den Merkmalen von Betrieben 
sowie den Merkmalen von Arbeitnehmern theoretisch mit Nicht-Lohnkosten 
begründen lassen: Betriebe streben mit atypischer Beschäftigung an, ihre 
arbeitsmarktspezifischen Transaktionskosten sowie ihre Kosten durch Ein-
arbeitung und Weiterbildung zu senken. Arbeitnehmer akzeptieren atypische 
Beschäftigungsverhältnisse (und müssen sie oft akzeptieren), weil ihnen 
andernfalls hohe Such- und Mobilitätskosten entstehen.

Diese theoretische Analyse legt (gemeinsam mit empirischen Ergebnis-
sen) nahe, dass mit befristeten Beschäftigungsverhältnissen und Leiharbeit 
für Arbeitnehmer – je nach ihrer Qualifikation, ihrer Erwerbsbiografie und 
dem Motiv ihres Arbeitgebers – ganz unterschiedliche Chancen und Risiken 
verbunden sind. 

Chancen ergeben sich daraus, dass atypische Beschäftigungsverhältnis-
se bestimmten Arbeitnehmergruppen den (Wieder-)Eintritt in den Arbeits-
markt erleichtern. 

So haben Langzeitarbeitslose, die ein befristetes Beschäftigungs- oder ein 
Leiharbeitsverhältnis annehmen, eine größere Beschäftigungschance als Ar-
beitslose, die aus der Arbeitslosigkeit nach einer unbefristeten Stelle suchen 
(Hagen 2003;15 Antoni/Jahn 2006; BA 2016). Denn sie können „on the job“ 
Kompetenzen entwickeln (Sende et al. 2012), Arbeitsbereitschaft signalisieren 
und sich für die Kernbelegschaft empfehlen (Hohendanner/Walwei 2013). 
Dies gilt allerdings nur eingeschränkt für Arbeitslose ohne Berufsausbildung, 
die die Betriebe vor allem zur Flexibilisierung einsetzen (Schmelzer et al. 2015).

Zudem eröffnen befristete Beschäftigungsverhältnisse Berufseinsteigern 
(und -wieder einsteigern) den Weg in den Arbeitsmarkt. Dies gilt insbeson-
dere, wenn Betriebe bei Arbeitsplätzen mit qualifizierten Tätigkeiten ein 
„screening on the job“ und die Feststellung der „Matching“-Qualität inten-
dieren. 

Allerdings sind auch für diese Arbeitnehmer Risiken mit atypischer 
Beschäftigung verbunden, selbst wenn sie „nur“ der Verlängerung der 
Probezeit dient. So zeigt eine Studie für Berufsanfänger, die zwischen 1973 
und 2002 ihre erste Beschäftigung begonnen hatten, dass befristet Beschäf-
tigte im Vergleich zu unbefristet Beschäftigten häufiger den Beruf wechsel-
ten und dabei einem höheren Abstiegsrisiko in statusinadäquate Tätigkei-
ten ausgesetzt waren (Dütsch et al. 2013).

Besonders hoch sind die Risiken jedoch für Arbeitnehmer, wenn atypisch 
Beschäftigte als „Flexibilitätspuffer“ eingesetzt werden und die Betriebe keine 
Übernahme in ein Normalarbeitsverhältnis planen. (Zu einer Übernahme 
kommt es meist nur, wenn die Betriebe z. B. aufgrund einer konjunkturbe-
dingten Nachfrageausweitung oder eines starken Wachstums ihre Beschäfti-
gung aufbauen.) Hinzu kommt, dass es sich meist um Stellen mit geringen 
Qualifikationsanforderungen handelt. Die atypisch Beschäftigten werden 
überwiegend für Anlern- und Hilfsarbeitertätigkeiten eingesetzt, auch wenn 
viele von ihnen über eine Berufsausbildung verfügen. Sie lernen dadurch 
weniger „on the job“ und durch Weiterbildung, sodass ihre Qualifikation 
weniger steigt als bei dauerhaft Beschäftigten. Vor allem aber müssen sie mit 
häufigen Stellenwechseln rechnen, die durch kurze oder längere Phasen der 
Arbeitslosigkeit unterbrochen sind. Entsprechend hoch sind auf Dauer ihre 
Suchkosten durch Einkommenseinbußen während ihrer Arbeitslosigkeit. 
Zudem haben sie hohe Mobilitätskosten in der Form, dass ihnen viele Vor-
teile dauerhafter Beschäftigungsverhältnisse, wie Senioritätsentlohnung, Auf-
stiegsmöglichkeiten und Abfindungen bei betriebsbedingten Kündigungen, 
entgehen. Hier trägt atypische Beschäftigung im Sinne Sengenbergers (1987, 
S. 228) zu einer „relativ stabile[n] und dauerhafte[n] Differenzierung der 
Arbeitsmarktchancen“ bei.
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